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hochsten p@]i‘ﬂi:sahm Personlichkeiten des Tessins gehalten wurden. Fer-
ner wurden die wichtigsten Probleme des Landes durch Konferenzen
erklirt. Der Erfolg war vielversprechend.

Im dibrigen “urde auch eine weite soziale Tatigkeit entfaltet. Man
erdffnete juristische Beratungsstellen, von jungen Juustmnen umsonst
geleitet, ferner Konsulenzstellen fiir werdende Miitter mit Beihilfe von
lLebammen Seit kurzem sind auch in Lugano und in Bellinzona mit
grossem Erfolg Sozialkonsulenzen eingefiihrt worden.

Im weiteren wurden bei kantonalen und Gemeindebehérden auf Be-
riicksichtigung der Frauwen als Mitglieder gewisser Kommissionen An-
spruch erhoben. Es wird auch die Emfiihrung von Hauspflegekursen ge-
prift.

Mit der Unterstiitzung der Verfasserin dieser Orientierung veroffent-
lichte die Sektion Lugano das interessante Buch: ,.Eine grosse soziale
Ungerechtigkeit” von Dr. Brenno Gallacchi, gewesenem Staatsanwalt, das
grossen propagandistischen Wert hat. Seit diesem Jahr, unter Leitung
der Présidentin von Lugano, Friulein Cora Carloni, wird eine kleine
Zeitung .11 Notiziario” verdffentlicht, mit der ein permanenter Kontakt
unter den Mitgliedern sichergestellt ist.

Die Sektion Bellinzona organisierte zwei gelungene kantonale Pro-
paganda-Tage: der eine fiir die Land- und Bergfrauen, der andere fir
die Midchen zwischen 18 und 25 Jahren.

Dies ist, kurzgefasst, die Titigkeit unseres ,,Movimento”. Wir hof-
fen Ihnen unsere Bestrebungen vor Augen gefiihrt zu haben. Der Erfolg
war gewisser Massen bescheulen wir konn;en jedoch feststellen, dass swh
die B»ehorden uns gegeniiber “ohlwollenud benehmen und mehr al=s friher
mitwirken. Presse und Radio unterstiitzen wirksam unsere Bemiithungen.

Auf jeden Fall haben wir etwas gemacht, es bleibt jedoch noch viel
zu tun, Schwierigkeiten sind nicht zu vermeiden, aber mit Begeisterung
und Entschlossenheit werden wir sie besiegen; unsere Belohnung wird
die Erkenntnis sein, zur Erzielung einer grossen sozialen Gerechtigkeit
mitgewirkt zu haben. Piera Molo Rolandi. Lugano, 4. Juni 1955

Die Arbeit der Internatiomalen Institutionen f{iir die
Gleichberechtigung der Frau

Unsere Aufgabe besteht heute darin, darzulegen, was die Vereinig-
ten Nationen O‘etan haben, um jede Benaahteihgunﬂ des einen Geschlechts
gegeniiber dem andern zu verhindern. Wir machen dabei auf folgendes
a,u{mletrk*sctm

1. Die Charta von San Franzisko, welche das Grundgesetz der Ver-
einigten Nationen ist, wurde am 26. Juni 1945 unterzeﬂch»n'et und wm-
schreibt die Ziele de1 Veereinigten Nationen in seiner Einleitung folgen-
dermassen: ;



,»Wir die Vilker der Vereinigten Nationen, entschlossen neuerdings
unsern Glauben in die Rechtsgleichheit der Minner und der Frauen zu
proklamieren . . . haben beschlossen, unsere Anstrengungen zu diesem
Zwecke zu vereinen”, - ‘

2. Am 10. Dez. 1948 hat die Generalversammlung der Vereinigten
Nationen die Welterklirung der Menschenrechte angenommen, welche
von der Kommission fiir die Menschenrechte verfasst worden war, Diese
Erklirung befriedigt alle feministischen Begehren. Es folgen die Texte,
welche uns interessieren: Art. 1 , Alle Menschen werden frei und gleich
an Wiirde und Rechten geboren”. Art. 6 , Jeder Mensch hat an jedem
Ort einen Anspruch auf Anerkennung seiner Rechtspersonlichkeit”.

Art. 13 al. 1 ,,Jeder Mensch hat das Recht, im Innern des Staates
seinen Wohnsitz zu bestimmen”. Art. 15 al. 1 ,,Jeder Mensch hat An-
spruch auf eine Staatshiirgerschaft”, Art. 16 al. 1 in fine ,,Die Ehegatten
haben die selben Rechte inbezug auf die Ehe, vor der Ehe und bei Auf-
losung der Ehe”. Art. 12 al. 1 , Jeder Mensch hat das Recht, an der
Leitung der offentlichen Geschiifte seines Landes teilzunehmen”. Art.
23 al. 1 und 2 , Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit und auf die
Ireie Auswahl seiner Arbeit”. , Jeder hat das Recht auf gleichen Lohn
fir gleiche Arbeit und zwar ohne jeglichen Unterschied”. Art. 26 al. 1
,Jeder Mensch hat das Recht auf eine Erziehung”.

3. Um die Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichberechtigung
zwischen den Geschlechtern zu erleichtern, haben die Vereinigten Natio-
nen beziehungsweise deren Sozial- und Wirtschaftsrat eine eigene Kom-
mission fiir die Stellung der Frau geschaffen, deren Ziel ist ,,die Rechts-
gleichheit der Manner und der Frauen, Abschaffung der herabsetzen-
den Massnahmen, welche die Frauen im rechtlichen, politischen, wirt-
sdhaftlichen und kulturellen Gebiet benachteiligen”.

Diese Kommission tritt jihrlich zusammen und richtet an den Wirt-
schafts- und Sozialrat und durch ihn an die Generalversammlung der
Vereinigten Nationen Empfehlungen. Sie hat die Gleichberechtigung der
Frauen inhezug auf den Unterricht und auf die Berufe studiert. Sie hat
ferner die Aufstellung einer Vereinbarung iiber die Staatsangehéoriglkeit
der verheirateten Personen verlangt, welche gleiche Rechte inbezug auf
die Staatsbiirgerschaft vorsieht. Sie hat ferner verlangt, dass im Anwen-
dungspakt der Erklirung der Menschenrechte der Grundsatz der Gleich-
heit der Ehegatten in der Ehe festgehalten werde. Sie hat eine Ueber-
einkunft verfasst iiber die politischen Rechte der Frau. Diese Ueberein-
kunft trat am 7. Juli 1954 in Kraft unter Vorbehalt der Ratifikation der
Mitgliederstaaten. :

4. Die 1945 geschaffene Unesco zéhlt unter ihrven Zielen auf . dazu
zu helfen, dass die Menschheit zur Wohlfahrt gelange durch Erziehung,
Wissenschalt und Kultur”. Die UNESCO hat die Hindernisse studiert,
welche den Zutritt der Frauen zur gleichen Erziehung verhindern.

Résumé eines Referates von Dr. A. Quinche, Lausanne




	Die Arbeit der Internationalen Institutionen für die Gleichberechtigung der Frau

